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���� Lizenz zur Herstellung und Lieferung von 
Weinflaschen-Ausrüstungsmaterial mit VINATURA® 
Label und/oder bewilligtes Material mit dem Label 

 
Lizenzgeber: 
 

VITISWISS, Burnnmattstrasse 21, Postfach 8211, 3001 Bern 
Tel: 031/385 26 26  Fax: 031/385 26 27 

E-Mail: info@vinatura.ch   www.vinatura.ch 

 
Lizenznehmer: 
 
Firmenname und genaue Anschrift (Tel., Fax, E-Mail: 

…………………………………………………………………………………………………..

. 

…………………………………………………………………………………………….….…

. 

…………………………………………………………………………………………….…….

. 

 
 
Das Label VINATURA®, ist eine eingetragene Handelsmarke des 
Verbandes VITISWISS und darf nur unter Einhaltung der folgenden 
Punkte verwendet werden: 
 
1. Das Label VINATURA® darf nur auf Material gedruckt werden, das zur 

Ausrüstung von Weinflaschen gehört, auf Prospekten, Preislisten oder 
Internetseiten. 

Ausdrücklich untersagt sind alle anderen Anwendungen wie zum Beispiel 
Klebeband, Kartons, Plastiktüten (siehe Dokument Nr. 2). 

 
2. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, ein "Gut zum Druck" dem VITISWISS-

Sekretariat in Bern zu unterbreiten. 
 
3. Vor dem Ausliefern von Material mit dem VINATURA®-Label muss sich der 

Lizenznehmer beim VITISWISS-Sekretariat in Bern bestätigen lassen, dass sein 
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Kunde bei der entsprechenden regionalen VITISWISS-Mitglieder-Organisation 
seine Weine präsentiert und die zu erfüllenden Punkte bei der Degustation 
erreicht hat. Siehe Anhang, der das praktische Vorgehen für die Bewilligung des 
VINATURA®-Labels bestimmt. 

 
4. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, umgehend dem VITISWISS-Sekretariat in 

Bern die Nutzanwendung von VINATURA®-Material mitzuteilen. Die 
Mindestangaben sind: Artikelbeschrieb, Menge, Datum der Anwendung. 

 
5. Für jegliche andere, hier nicht vorgesehene Anwendung muss ein schriftliches 

detailliertes Gesuch an den Vorstand von VITISWISS gestellt werden. 
 
 
 
Die Firma……………………………………………………………….. verpflichtet sich 
gegenüber VITISWISS, die Bedingungen des vorliegenden VINATURA®-
Lizenzvertrages vollumfänglich einzuhalten und bestätigt dies: 
 
 
Ort/Datum:……..……………………………………………………….………… 
 
 
Rechtsgültige  
Unterschrift und 
Firmenstempel:…………………………………………………………………… 
 
 
 
Von VITISWISS bestätigt, am…………………………………………………... 
 
 
 
Für VITISWISS:…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Beilage: "Praktisches Vorgehen bei der VINATURA®-Labelvergabe" 


